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Fürstentum Schwarzburg -Nudolstadt.

Oie Gemeindeordnung vom 9. Juni l 876 gilt fürStadt -
und Landgemeinden.  Nach Art.22 sind Bürger in den
Städten und Nachbarn in den ländlichen Gemeinden die¬
jenigen selbständigen Gemeindeglieder, welche das Bürger¬
oder Nachbarrecht in den Gemeinden erworben haben. Die
Erwerbung des Bürger- oder Nachbarrechts setzt voraus:
eine physische Person, rechtliche Selbständigkeit, den Besitz
der Staatsangehörigkeit im Fürstentum und den Besitz der
bürgerlichen Ehrenrechte (Art. 26). In den städtischen Ge¬
meinden sind alle Gemeindemitglieder stimmberechtigt, die
sich im Besitze des Bürgerrechts befinden (Art.39). Stimm¬
berechtigte Frauen dürfen (8 41) ihr Stimmrecht nur durch
Stellvertreter ausüben. Oer Stellvertreter muß der Ge¬
meindebehörde durch schriftliche Vollmacht als solcher be¬
zeichnet und stimmberechtigter Bürger sein. Der Ehemann
oder Sohn ist zur Vertretung der Ehefrau oder Mutter
auch ohne eigene Stimmberechtkgung zuzulassen, wenn er
sich nur im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte und der
Volljährigkeit befindet. Wählbar sind nach 8 54 nur männ¬
liche Bürger.

In den ländlichen Gemeinden sind alle grundbesitzenden
Grtsnachbarn stimmberechtigt(Art. 134). Die Frauen müs¬
sen sich jedoch auch hier eines Stellvertreters bedienen. Das
passive Wahlrecht steht nach 8 141 nur männlichen Grts¬
nachbarn zu. — Im Jahre 1898 lag dem Landtag der Ent¬
wurf einer neuen Gemeindeordnung vor : derselbe gelangte
jedoch nicht zur Annahme.

Fürstentum Schwarzburg -Sondershausen.
Oie Gemeindeordnung vom I. Juni 1912 gilt für 5 tadt -

und Landgemeinden.  Vas Bürgerrecht wird nach 8 25
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